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 „Überschuldung und strafbares Handeln“

Vorbemerkung

Der Einfluss der am 1.1.1999 in Kraft getretenen Insolvenzordnung auf die Insolvenzstrafnormen führt im Vergleich mit der bis zum 31.12.1998 festzustellenden Interpretation dieser Tatbestände nicht dazu, dass ab 1.1.1999 milderes Recht gilt. Vielmehr ist eine Verschärfung der Rechtslage dadurch eingetreten, dass die Strafbarkeit gemessen am bis zum 31.12.1998 gültigen Recht jedenfalls bei (strenger) insolvenzrechtsakzessorischer Auslegung der Insolvenznormen nicht unerheblich vorverlagert wird (vgl. hierzu Rönnau, NStZ 2003, 525 f. mit weiterführenden Nachweisen in der dortigen Fn. 7). 

Einzelheiten 

1. Überschuldung 

BGH, Beschl. v. 30.01.2003 – 3 StR 437/02 –, wistra 2003, 232 = NStZ 2003, 546 = JZ 2003, 804 m. Anm. Beckemper 

Überschuldung i.S. von § 283 StGB liegt vor, wenn das Vermögen die Schulden nicht mehr deckt. Um sie zu ermitteln, bedarf es eines Überschuldungsstatus in Form einer Vermögensbilanz, die über die tatsächlichen Werte des Gesellschaftsvermögens Auskunft gibt. 

schon: 

BGH, Beschl. v. 19.08.1986 – 4 StR 358/86 –, wistra 1987, 28

Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen die Schulden nicht mehr deckt. Um sie zu ermitteln, bedarf es eines sogenannten Überschuldungsstatus; die Jahresbilanz gibt hierüber keine Auskunft. 

BGH, Beschl. v. 14.01.2003 – 4 StR 336/02 –, wistra 2003, 301 

Notwendige tatrichterliche Feststellungen bei der Ermittlung einer Überschuldung. 

BGH, Urt. v. 18.12.2000 – II ZR 191/99 –, ZIP 2001, 242

GmbHG §§ 30, 31, 32a, 32b

Nachweis der Überschuldung einer GmbH durch Erstellung einer spezifischen Überschuldungsbilanz 

1. Dem Anspruch auf Rückgewähr des in der Krise der GmbH gezahlten Entgelts für eine eigenkapitalersetzend wirkende Gebrauchsüberlassung steht nicht entgegen, dass der Gesellschafter der Gesellschaft Mittel (hier: „Untermietzinsen“) überlassen hat, durch welche ein Aufwendungsersatzanspruch erfüllt werden sollte, den die GmbH gegen ihn besaß. 

2. Kommt es für die Feststellung der Umqualifizierung einer Gesellschafterleistung in funktionales Eigenkapital auf die Überschuldung der Gesellschaft an, wird die Gesellschaft bzw. ihr Insolvenzverwalter seiner Darlegungs- und Beweislast durch die Vorlage einer ein negatives Ergebnis ausweisenden Handelsbilanz, mag diesem Umstand auch indizielle Bedeutung beikommen können, nicht gerecht; vielmehr bedarf es grundsätzlich der Erstellung einer Überschuldungsbilanz, welche die aktuellen Verkehrs- oder Liquidationswerte ausweist. 

BGH, Urt. v. 02.04.2001 – II ZR 261/99 –, ZIP 2001, 839

GmbHG §§ 30, 31, 32a, 32 b

Bloß indizielle Bedeutung der in einer Jahresbilanz ausgewiesenen Überschuldung für das Vorliegen einer Krise 

1. Eine in der Jahresbilanz ausgewiesene Überschuldung hat bei der Prüfung der Insolvenz-reife der Gesellschaft allenfalls indizielle Bedeutung und ist lediglich Ausgangspunkt für die weitere Ermittlung des wahren Wertes des Gesellschaftsvermögens. 

2. Stille Reserven können nicht nur eine buchmäßige Überschuldung neutralisieren, sondern auch der Annahme der Kreditunwürdigkeit der Gesellschaft entgegenstehen, soweit ihr Vorhandensein von einem externen Gläubiger als hinreichende Kreditsicherheit angesehen wird. 

Röhm, Die Überschuldung als insolvenzstrafrechtliches Krisenmerkmal, INF 2003, 831

Bittmann, Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung nach der Insolvenzordnung, wistra 1999, 10

Höffner, Überschuldung: Ein Tatbestandsmerkmal im Schnittpunkt von Bilanz-, Insolvenz- und Strafrecht (Teil I), BB 1999, 198; (Teil II), BB 1999, 252

Wichtig für die Verteidigung: 

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 23.07.1998 – 5 Ss 101/98 –, wistra 1998, 360 

1. Zur tatrichterlichen Feststellung der Zahlungsunfähigkeit der GmbH bzw. ihrer Überschuldung 

2. Erfolgte die Einstellung der Buchführung und endeten die Fristen für die Erstellung der Bilanzen erst zu dem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschaft ihre Zahlungen eingestellt hatte und damit nach Eintritt der in § 283 Abs. 6 StGB normierten objektiven Strafbarkeitsbedingung, so ist der Tatbestand des Bankrotts im Sinne des § 283 Abs. 1 Nr. 5 und 7 lit. b StGB nicht deshalb erfüllt, weil keine Handelsbücher geführt und die Bilanzen nicht erstellt wurden.

In diesen Fällen scheidet eine Verurteilung wegen Bankrotts aus oder kommt allenfalls in Betracht, wenn der Täter vor Zahlungseinstellung keine hinreichenden Vorbereitungen zur Bilanzerstellung getroffen hatte.  

3. Muss sich der Täter zur Erstellung der Buchführung und der Bilanzen oder zu ihrer Vorbereitung der Hilfe eines Steuerberaters bedienen, entfällt eine Straftat wegen Verletzung der Buchführungs- und Bilanzierungspflicht, wenn er die erforderlichen Kosten nicht aufbringen kann. 

Das Gericht steht wegen der Beachtung des Bestimmtheitsgebots (Art. 103 Abs. 2 GG) mit einer im Schrifttum stark vertretenen Ansicht auf dem Standpunkt, dass von einer Überschuldung nur ausgegangen werden kann, wenn „alle anerkannten Bewertungsmethoden zum Ergebnis der Überschuldung führen“. 

(So auch Schönke/Schröder-Stree/Heine, § 283 Rn. 51). 

2. Insolvenzverschleppung 

a) GmbH: § 84 GmbHG 

BGH wistra 1990, 60

Normadressat des § 64 Abs. 1, § 84 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG ist nicht allein der förmlich zum Ge​schäftsführer Bestellte, sondern auch derjenige, der die Geschäftsführung tatsachlich über​nommen hat. Dies gilt jedenfalls dann, wenn dies mit dem Einverständnis der Gesellschafter geschah.

BayObLG NStZ 1997, 554 = NJW 1997, 1936 = BB 1997, 850

Geschäftsführer i.S.v. § 84 Abs. 1 Nr. 2, § 64 Abs. 1 GmbHG ist auch, wer ohne förmlich dazu bestellt oder im Handelsregister eingetragen zu sein, im Einverständnis der Gesellschafter die Stellung eines Geschäftsführers tatsächlich einnimmt.

Dass der eingetragene Geschäftsführer ebenfalls Geschäfte für die Gesellschaft vornimmt, steht der Annahme, jemand sei daneben tatsächlicher Geschäftsführer, jedenfalls dann nicht entgegen, wenn dieser die überragende Stellung in der Geschäftsführung hat.

BayObLG wistra 2000, 315 = StV 2000, 501

Der GmbH-Geschäftsführer stellt bereits dann einen strafbefreienden Konkurs-(Insolvenz​-) Antrag gem. § 84 Abs. 1 Nr. 2, § 64 Abs. 1 GmbHG, wenn er lediglich den Antrag rechtzeitig stellt, ohne zugleich ein Gläubiger- und Schuldnerverzeichnis, eine Übersicht über die Vermö​gensmasse oder sonstige Unterlagen beizufügen, aus denen sich der Konkurs​(lnsolvenz)Grund ergibt; denn § 84 Abs. 1 Nr. 2 (i.V.m. § 64 Abs. 1) GmbHG enthält in sich ei​ne vollständige Strafnorm.

Die Einreichung der notwendigen Antragsunterlagen hat das Konkursgericht in eigenverant​wortlicher Zuständigkeit innerhalb des Eröffnungsverfahrens gegenüber dem GmbH-Geschäftsführer durchzusetzen, bevor es über die Zulässigkeit oder Begründetheit des Kon​kursantrags entscheidet.

BGHSt 2, 52 = GmbHR 1952, 42

Scheidet der Geschäftsführer einer GmbH vor Ablauf der Dreiwochenfrist des § 64 aus, so ge​nügt er seiner Pflicht, den Konkursantrag zu stellen, nur dann, wenn er entweder den Antrag noch vor seinem Ausscheiden stellt oder wenn er dahin wirkt, dass der neue Geschäftsführer den Antrag innerhalb der Frist stellt.

BGH wistra 1988, 69

Die Pflicht zur Konkursanmeldung nach § 64 GmbHG endet weder mit Ablauf der Dreiwochen​frist des § 64 Abs. 1 GmbHG noch dadurch, dass ein Gläubiger Konkursantrag stellt.

BGHSt 28, 310

Die Verfolgungsverjährung beginnt bei unterlassener Konkursanmeldung nicht schon mit dem Ablauf der Dreiwochenfrist des § 64 Abs. 1 GmbHG, sondern erst, wenn die Pflicht des Ge​schäftsführers erlischt, das Konkurs- oder Vergleichsverfahren für die GmbH zu beantragen.

BGH wistra 1988, 69 

Zu den Anforderungen an die tatrichterliche Beweiswürdigung bei einer Verurteilung wegen vorsätzlich unterlassener Konkursantragstellung. 

b) GmbH & Co. KG: §§ 130a Abs. 1 u. 4, 130 b, 177 a HGB

c) AG: § 401 AktG

d) Genossenschaft: § 148 GenG

3. 
Insolvenzstraftaten i.e.S. 

a)  Abgrenzung Bankrott (§ 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB) und Untreue (§ 266 Abs. 1 StGB)

BGHSt 30, 127

Zur Möglichkeit von Tateinheit zwischen Untreue und Bankrott, wenn der Geschäftsführer einer GmbH durch rechtsgeschäftliches Handeln als deren gesetzlicher Vertreter Vermögensbestandteile der Gesellschaft beiseite schafft (Ergänzung zu BGHSt 28, 371).

BGH wistra 1982, 148

Wie der Senat in BGHSt 30, 127 (129 f.) dargelegt hat, ist bei der Beurteilung sowohl tatsächlicher als auch rechtsgeschäftlicher Handlungen des Geschäftsführers einer GmbH unter den rechtlichen Gesichtspunkten des Bankrotts und der Untreue danach zu unterscheiden, ob er die vermögensschädigende Handlung bei wirtschaftlicher Betrachtung für die Gesellschaft und in ihrem Interesse vorgenommen hat oder sie nur gesellschaftsfremden Zwecken dient, d.h. als eigennütziges oder im Interesse eines Dritten liegendes Verhalten anzusehen ist. Im ersten Fall handelt es sich um Bankrott, im zweiten um Untreue.

BGH wistra 1986, 262

Schafft der Geschäftsführer einer GmbH Bestandteile des GmbH-Vermögens im eigenen Interesse bei Seite, so kommt nicht eine Verurteilung wegen Bankrotts, sondern nur wegen Untreue in Betracht.

BGH NStZ 1987, 279 = wistra 1987, 216

Ein Täter, der Vermögensgegenstände einer Gesellschaft beiseite schafft, kann nur dann nach    § 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB bestraft werden, wenn er die Tat (auch) im Interesse der Gesellschaft vorgenommen hat.

OLG Hamm wistra 1985, 158

Der Geschäftsführer einer GmbH, der nicht selbst Gemeinschuldner ist, macht sich nur dann nach § 283 Abs. 1 Satz 1 StGB strafbar, wenn er die Bankrotthandlungen in seiner Eigenschaft als vertretungsberechtigtes Organ der GmbH begangen hat, d.h., dass er mindestens auch im Interesse der GmbH tätig geworden ist. Ansonsten begeht er eine Untreue.

AG Halle-Saalkreis NJW 2002, 77

Der GmbH-Geschäftsführer kann auch dann nach § 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB bestraft werden, wenn er die Tathandlung nicht im Interesse der GmbH, sondern im eigenen Interesse begangen hat (Abgrenzung zur „Interessentheorie“ des BGH).

b) 
Privatinsolvenz

BGH StV 2002, 22 = NStZ 2001, 485

1. Täter von Bankrottstraftaten kann nicht nur sein, wer sich selbständig wirtschaftlich betätigt, sondern jeder Schuldner, der einem anderen zu einer vermögenswerten Leistung oder zur Duldung einer Zwangsvollstreckung verpflichtet ist. Damit werden auch Privatkonkurse erfasst.

2. Der Bankrotttatbestand ist auch auf solche Fälle anwendbar, in denen nur ein einziger Gläubiger vorhanden ist. Dass der einzelne Gläubiger auch durch § 288 StGB geschützt wird, macht die Vorschrift des § 283 StGB nicht unanwendbar.

3. Zahlungsunfähigkeit ist i.d.R. durch eine stichtagsbezogene Gegenüberstellung der fälligen und eingeforderten Verbindlichkeiten und der zu ihrer Tilgung vorhandenen oder herbeizuschaffenden Mittel festzustellen.

BGH NStZ 2002, 42 (Ls.) (mit Anm. Krause)

1. Die ausdrücklichen Regelungen des Insolvenzverfahrens über das Vermögen natürlicher Personen (§§ 11 Abs. 1, 304 Abs. 1 InsO) lassen keinen Rückschluss auf den Anwendungsbereich des § 283 StGB zu. Mit der Einführung des Verbraucherinsolvenzverfahrens ist vielmehr lediglich faktisch eine Erweiterung des Täterkreises verbunden.

2. Auch dann, wenn nur ein Gläubiger vorhanden ist, ist die Anwendung des Bankrotttatbestands des § 283 StGB nach Sinn und Zweck des Konkursstrafrechts nicht ausgeschlossen.

Schramm, Kann ein Verbraucher einen Bankrott (§ 283 StGB) begehen?, wistra 2002, 55

Krüger, Zur Anwendbarkeit des Bankrottdelikts beim Privatkonkurs, wistra 2002, 52

c)  § 283 Abs. 1 Nr. 5, 7, § 283b StGB, Verletzung der Buchführungspflicht/

der Bilanzierungspflicht

KG wistra 2002, 313

Eine Verurteilung wegen Verletzung der Bilanzierungspflicht entfällt dann, wenn sich der Täter zur Erstellung der Bilanz oder ihrer Vorbereitung der Hilfe eines Steuerberaters bedienen muss und die erforderlichen Kosten nicht aufbringen kann.

Die Verpflichtung des Geschäftsführers einer GmbH, mit dem Eigenkonkursantrag die in § 104 KO aufgeführten Antragsunterlagen, nämlich ein Gläubiger- und Schuldnerverzeichnis sowie eine Übersicht über die Vermögensmasse der GmbH einzureichen, ist eine selbständige, von der Pflicht zu Stellung des Konkursantrages unabhängige konkursrechtliche Verpflichtung“.

BGH wistra 1984, 178

Zur Frage, wann der Verbotsirrtum des „faktischen Geschäftsführers“, ohne formelle Bestellung zum Geschäftsführer sei er für die ordnungsgemäße Buchführung und die rechtzeitige Bilanzerstellung nicht verantwortlich, vermeidbar ist.

BGH wistra 1995, 146 = NStZ 1995, 347

Mehrere Verstöße gegen die Buchführungspflicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums machen die Buchführung insoweit insgesamt unordentlich, da sie in ihrer Gesamtheit zu bewerten ist. Sie bilden eine Bewertungseinheit und sind deshalb als einheitliche Tat anzusehen, ohne dass es eines Rückgriffs auf die vom Großen Senat für Strafsachen aufgegebene Rechtsfigur der fortgesetzten Handlung bedarf.

BGH NStZ 1998, 192

1. Muss sich der Täter zur Erstellung einer Bilanz oder zu Ihrer Vorbereitung der Hilfe eines Steuerberaters bedienen, entfällt eine Straftat wegen Verletzung der Bilanzierungspflicht (§ 283 Abs. 1 Nr. 7b StGB), wenn er die erforderlichen Kosten nicht aufbringen kann, da niemandem Unmögliches abverlangt werden kann.

2. Die Verletzung der Buchführungspflicht i.S. von § 283 Abs. 1 Nr. 5 oder § 283b Abs. 1 Nr. 1 StGB ist, wenn sie von Anfang an unterbleibt, während des gesamten Geschäftsbetriebs eine Tat i.S.v. § 52 StGB. Mehrere Verstöße gegen die Buchführungspflicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bilden eine Bewertungseinheit und sind deshalb als eine einheitliche Tat anzusehen.

3. Bei mehrfachen Verstößen gegen die Bilanzierungspflicht sind regelmäßig rechtlich selbständige Taten anzunehmen. Mehrere nacheinander begangene Bankrotthandlungen werden auch nicht durch die Zahlungseinstellung zu einer Bewertungseinheit verbunden.

BGH NStZ 1981, 392

Der Tatbestand des § 283b Abs. 1 Nr. 3a StGB ist nicht erfüllt, wenn der Täter neben den ordnungsgemäß geführten Büchern und zutreffenden Bilanzen davon abweichende Bilanzen anfertigt, die der Täuschung einzelner Geschäftspartner dienen sollen.

BGH NStZ 1984, 455

Die leichtere Form der Zuwiderhandlung nach § 283b Abs. 1 Nrn. 1 und 3b StGB geht in der nachfolgenden schweren Form des Bankrotts nach § 283 Abs. 1 Nr. 5 StGB auf.

BayObLG wistra 1990, 201

Für den Liquidator einer aufgelösten GmbH beginnt die Frist für die Erstellung der letzten Jahresabschlussbilanz der insolvent werdenden Gesellschaft nicht erst mit seiner Bestellung; er tritt auch insofern in die Pflichten des bisherigen Geschäftsführers ein.

Weyand, Zur Strafbarkeit einer verspäteten Bilanzaufstellung, INF 2003, 130

Pohl, Strafbarkeit nach § 283 Abs. 1 Nr. 7b StGB auch bei Unvermögen zur Bilanzaufstellung?, wistra 1996, 14

d) 
Gläubigerbegünstigung/Schuldnerbegünstigung

BGH wistra 1989, 102

Lässt sich der nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit mit der Wahrnehmung betrieblicher Interessen beauftragte Rechtsanwalt zur Besicherung seines Anspruchs auf Vorschusszahlung (§ 17 BRAGO) vom Schuldner Vermögensgegenstände gewähren, so liegt darin keine Schuldnerbegünstigung (§ 283d Abs. 1 StGB), es kommt nur Teilnahme an einer vom Schuldner begangenen Gläubigerbegünstigung (§ 283c StGB) in Betracht.

BGH NStZ 1993, 239 = NJW 1993, 1278 = wistra 1993, 147

Beschränkt sich die Handlung des begünstigten Gläubigers nicht auf die bloße Annahme einer ihm vom Schuldner freiwillig angebotenen Sicherung, so kommt für ihn strafbare Teilnahme an einer Gläubigerbegünstigung in Betracht.

BGH NStZ 1996, 543 = wistra 1996, 144 = StV 1996, 315

Zur Strafbarkeit nach § 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB, wenn durch die Abtretung von Forderungen an den Täter möglicherweise nicht die Konkursmasse selbst, sondern nur ihre gleichmäßige Verteilung unter den Gläubigern beeinträchtigt worden ist.

4. Insolvenzstraftaten i.w.S. 

OLG Frankfurt wistra 2003, 236

Zu den notwendigen tatrichterlichen Feststellungen bei einer Verurteilung wegen Vorenthaltens von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung. 

Nach ständiger Rechtsprechung bedarf es zur Feststellung der Beitragsvorenthaltung regelmäßig der Angaben über die Anzahl der Beschäftigten, deren Beschäftigungszeiten, das zu zahlende Arbeitsentgelt und die Höhe des Beitragssatzes der örtlich zuständigen AOK, um eine revisionsrechtliche Überprüfung zu ermöglichen (BGH NStZ 1996, 543; StV 1994, 426; StV 1993, 364; [...]), und zwar gesondert für die jeweiligen Fälligkeitszeitpunkte (BGH StV 1993, 364). Fehlt es an diesen Darlegungen, so bleibt offen, ob zu den Arbeitnehmern auch so genannte „Geringverdiener“ gehörten, bei denen der Arbeitgeber die Beiträge allein zu tragen hat (§ 249 Abs. 2 Nr. 1 SGB V). Das Nichtabführen solcher Beiträge aber ist nicht gem. § 266a StGB strafbar (BGH NStZ 1996, 543). 

OLG Hamm wistra 2003, 73 

Die Verwirklichung des Tatbestandes der Beitragsvorenthaltung gem. § 266a Abs. 1 StGB setzt voraus, dass die Abführung der Beiträge dem Täter zum Zeitpunkt der Fälligkeit möglich und zumutbar ist. 

OLG Hamm wistra 2002, 392 

Bei der Verurteilung wegen Beitragsvorenthaltung muss das Tatgericht Feststellungen zur finanziellen Situation des Angeklagten und zur Zahlungsfähigkeit des von ihm geführten Unternehmens zu den maßgeblichen Fälligkeitszeitpunkten treffen. 

BGH NStZ 2002, 547 = wistra 2002, 340 m. Anm. Wegner wistra 2002, 382 = NStZ 2003, 156 m. Anm. Radtke

Nach § 266a Abs. 1 StGB macht sich auch strafbar, wer zwar zum Fälligkeitszeitpunkt nicht leistungsfähig war, es aber bei Anzeichen von Liquiditätsproblemen unterlassen hat, Sicherungsvorkehrungen für die Zahlung der Arbeitnehmerbeiträge zu treffen, und dabei billigend in Kauf genommen hat, dass diese später nicht mehr erbracht werden können. Das Vorenthalten von Arbeitnehmerbeiträgen setzt nicht voraus, dass an die Arbeitnehmer tatsächlich Lohn abgeführt wurde. 

(Bemerkung: Die Aussage in dem letzten Satz ist seit dem 01. August 2002 Gesetz, siehe           § 266a Abs. 1).

BGH NJW 2003, 3787 = ZIP 2003, 2213 (siehe auch INF 2003, 931) 

1. Unterlässt der Verantwortliche während des Laufs der Insolvenzantragsfrist nach § 64 Abs. 1 GmbHG die Abführung von Arbeitnehmerbeiträgen an die Sozialversicherung, macht er sich nicht nach § 266a Abs. 1 StGB strafbar. 

2. Die Strafvorschrift des § 266a Abs. 1 StGB verlangt auch dann die vorrangige Abführung von Arbeitnehmerbeiträgen, wenn die Zahlung möglicherweise im Insolvenzverfahren später angefochten werden kann (im Anschluss an BGHSt 47, 318 = NJW 2002, 2480). 

BGHZ 134, 304 = NJW 1997, 1237

1. Der Arbeitgeber ist wegen der Nichtabführung von Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung auch dann gem. § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 266a Abs. 1 StGB haftungsrechtlich verantwortlich, wenn ihm die Abführung zwar im Fälligkeitszeitpunkt wegen Zahlungsunfähigkeit unmöglich war, ihm aber die Herbeiführung dieser Zahlungsunfähigkeit ihrerseits als (bedingt vorsätzliches) pflichtwidriges Verhalten zur Last zu legen ist. 

2. Dies kann der Fall sein, wenn die Zahlungsunfähigkeit darauf beruht, dass zwischen Auszahlung der Löhne und Fälligkeit der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung Leistungen an andere Gläubiger, sei es auch in „kongruenter Deckung“ auf bestehende Verbindlichkeiten des Arbeitgebers, erbracht wurden. 

Drängen sich (...) auf Grund der konkreten finanziellen Situation, vor allem bei einer erkennbar verzweifelten Wirtschaftslage, deutliche Bedenken auf, ob am Fälligkeitstage ausreichende Mittel vorhanden sein werden, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, durch besondere Maßnahmen, etwa die Aufstellung eines Liquiditätsplans und die Bildung ausreichender Rücklagen unter Zurückstellung anderweitiger Zahlungspflichten, notfalls sogar durch Kürzung der auszuzahlenden Löhne, seine Fähigkeit zur Abführung der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung so weit wie möglich sicherzustellen (m.w.N.) 

BGH NJW 2002, 1123 (Zivilurteil) 

Zur Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Zahlungsunfähigkeit bei Vorenthalten von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung. 

BGH NStZ 2001, 599 

Zu den tatsächlichen Anforderungen an die Stellung des Arbeitgebers i.S. von § 266a Abs. 1 StGB. 

Trotz der unerlaubten Arbeitnehmerüberlassung gilt der Angeklagte als lohnzahlender Verleiher gem. § 10 Abs. 3 AÜG, § 28e Abs. 2 Satz 3 und Satz 4 SGB IV gegenüber der Einzugsstelle als Arbeitgeber und hat neben dem Entleiher für den auf das Arbeitsentgelt entfallenden Gesamtsozialversicherungsbeitrag einzutreten (m.w.N.). 

BGH wistra 2002, 340 = BGH INF 2003, 372 (Zivilurteil) 

Zur Geschäftsführerhaftung für Sozialversicherungsbeiträge nach Amtsniederlegung 

Ein Geschäftsführer hat sein Amt auch dann wirksam zu einem bestimmten Termin niedergelegt, wenn er die Gesellschafterversammlung zeitgleich mit seiner diesbezüglichen Mitteilung bittet, die „gesellschaftsrechtlich erforderlichen Schritte zu veranlassen“, selbst wenn er mit den Gesellschaftern abspricht, er stelle seinen Wunsch bis zur Klärung der Nachfolgefrage zurück. Für Forderungen der Sozialversicherungsträger, die  nach diesem Zeitpunkt fällig werden, haftet er nicht. 

BGH NJW 2002, 1122 (Zivilurteil) 

Zur Verantwortlichkeit eines neuen Geschäftsführers für das Abführen von Sozialversicherungs-beiträgen. 

Der Geschäftsführer einer GmbH wird erst mit seiner Bestellung für die Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen verantwortlich. Das pflichtwidrige Verhalten früherer Geschäftsführer kann ihm grundsätzlich nicht zugerechnet werden. 

BGH NJW 2003, 1821 = wistra 2003, 262 

Macht der Arbeitgeber gegenüber der sozialversicherungsrechtlichen Einzugsstelle falsche Angaben über die Verhältnisse seiner Arbeitnehmer, so begeht er einen Betrug nach § 263 StGB; eine Strafbarkeit nach § 266a Abs. 1 StGB tritt dahinter zurück. 
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